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Protest 
gem. § 45 Sportordnung 

 
 

Wettkampf:  Ort:  
 

Herr/Frau  

Vor- und Zuname:  

Geburtsdatum:  

Verein:  

Startnummer:  

Straße, Hausnummer:  

Postleitzahl, Wohnort:  

TelNr.  

Email  

erhebt als,  

  betroffene/r Wettkampfteilnehmende/r  (bei Minderjährigen Vertretung) 

  akkreditierte/r Offizielle/r eines Vereins, Landesverbandes oder der DTU 

Protest gegen*, 

  die Wettkampfbedingungen. 

  das Erteilen oder Versagen der Startgenehmigung. 

   

  eine Disqualifikation durch das Wettkampfgericht. 

  das vorläufige Ergebnis. 

   

  
das Verhalten von Wettkampfteilnehmenden inkl. der durch diese genutzte 
Ausrüstung. 

*) Zutreffendes ankreuzen. Mit dem Einlegen des Protests ist die Hinterlegung einer Protestgebühr von 50,00 Euro erforderlich. 
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Begründung (inkl. Angabe von Beweismitteln und Zeugen*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ist kein Schiedsgericht vor Ort, bitte Erreichbarkeit von Zeugen und oder anderer Betroffener mit angeben. 

 
 
 

 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Protestberechtigten 
 
 

Durch den Einsatzleiter/die Einsatzleiterin auszufüllen: 
 

Startzeit des/der Protestberechtigten:  

Uhrzeit - Aushang vorläufiges Ergebnis:  

Uhrzeit - Zieleinlauf des/der Protestberechtigten:  

Uhrzeit – Einlegen des Protests und Erhalt 50 Euro **:  

Datum/Uhrzeit Weiterleitung an Schiedsgericht:  
**) Als Uhrzeit gilt die Zeit ab der Hinterlegung von 50 Euro mit der Bekundung einen Protest einreichen zu wollen. Spätestens 
unmittelbar in der Folge muss dieses mittels dieses Formulars schriftlich erfolgen. 

 
 

Ort, Datum       Unterschrift des Einsatzleiters/der Einsatzleiterin 
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Bestätigung – Protest 

 

Durch den Einsatzleiter/die Einsatzleiterin auszufüllen und dem/der Protestberechtigten auszuhändigen: 

 

Name, Vorname:                                                                         

Verein:                                                                                         

Startnummer:                                                                              

 

Der Protest bei der Veranstaltung                                                                                                   

in                                                                       am                                                                         

wurde gegen Hinterlegung des schriftlichen Protests und einer Protestgebühr von 50 Euro 
angenommen.  

 

               Der Protest wird durch das Schiedsgericht am Veranstaltungstag vor Ort behandelt.   

 

               Der Protest wird zur Bildung eines Schiedsgerichts und zur Verhandlung an den         
               zuständigen Landesverband (LV) gesandt.                                                                              
 

LV:  

Straße/HNr:  

PLZ/Ort:  

Email/TelNr:  
 

Startzeit des/der Protestberechtigten:  

Uhrzeit - Aushang vorläufiges Ergebnis:  

Uhrzeit - Zieleinlauf des/der Protestberechtigten:  

Uhrzeit – Einlegen des Protests und Erhalt 50 Euro:  

Datum/Uhrzeit Weiterleitung an Schiedsgericht:  

 
 

Ort, Datum       Unterschrift des Einsatzleiters/der Einsatzleiterin 


	erhebt als,
	Protest gegen*,
	**) Als Uhrzeit gilt die Zeit ab der Hinterlegung von 50 Euro mit der Bekundung einen Protest einreichen zu wollen. Spätestens unmittelbar in der Folge muss dieses mittels dieses Formulars schriftlich erfolgen.

